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Vorbemerkungen 

Abkürzungen 

§ Paragraf 
a. an/am 
Abs. Absatz 
BWG Bundeswahlgesetz 
BWO Bundeswahlordnung 
bzw. beziehungsweise 
ca. cirka 
d. der 
d. h. das heißt 
evtl. eventuell 
GG Grundgesetz 
ggf. gegebenenfalls 
GKSt Große Kreisstadt 
GVBl Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
i. in/im 
i.V.m. in Verbindung mit 
M Markt 
MFr. Mittelfranken 
NB Niederbayern 
Nr. Nummer 
OB Oberbayern 
OFr. Oberfranken 
OPf. Oberpfalz 
S. Seite 
Schw. Schwaben 
St Stadt 
StAnz Bayerischer Staatsanzeiger 
UFr. Unterfranken 
usw. und so weiter 
WA Wahlanweisung 
WPrüfG Wahlprüfungsgesetz 
z.B. zum Beispiel 
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1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.1 Bundeswahlleiter – Bundeswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Nach Bestimmung des 
Wahltages 

Der Bundeswahlleiter beruft acht Beisitzer und zwei Richter des Bundesver-
waltungsgerichts und für jeden Beisitzer bzw. Richter einen Stellvertreter in 
den Bundeswahlausschuss  

§ 9 Abs. 2 Satz 1 BWG, 
§ 4 Abs. 1, 3 BWO 

   
   

Rechtzeitig Der Bundeswahlleiter beschafft die Anträge für außerhalb des Wahlgebietes 
lebende Wahlberechtigte zur Teilnahme an der Wahl zum Bundestag (Anlage 
2 zur BWO) nebst den Merkblättern hierzu (noch Anlage 2 zur BWO) 

§ 88 Abs. 3 BWO 

   
   

Spätestens 17.06.2013 
(97.) 

18:00 Uhr: 
Parteien, die im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, zeigen schriftlich beim Bundeswahlleiter an, 
dass sie sich an der Wahl beteiligen 

§ 18 Abs. 2 BWG 

   
   

Unverzüglich nach  
Eingang 

Der Bundeswahlleiter prüft, ob die eingegangenen Beteiligungsanzeigen den 
Anforderungen des Gesetzes entsprechen; bei Feststellung von Mängeln Auf-
forderung an den Vorstand der Partei, behebbare Mängel rechtzeitig zu besei-
tigen 

§ 18 Abs. 3 BWG, 
§ 33 Abs. 1 BWO 

   
   

Rechtzeitig Der Bundeswahlleiter lädt die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl 
angezeigt haben, zu der Sitzung, in der über ihre Anerkennung als Partei für 
die Wahl entschieden wird; in der Ladung weist er auf die Bekanntgabe der 
Entscheidung in der Sitzung und die Rechtsfolgen hin 

§ 33 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 05.07.2013 
(79.) 

a) Verbindliche Feststellung durch den Bundeswahlausschuss 
 

-   welche Parteien im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
fünf Abgeordneten vertreten waren 

 

-   welche Vereinigungen, die spätestens am 97. Tag vor der Wahl ihre Be-
teiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind 

 

b) Öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung des Bundeswahlausschus-
ses durch den Bundeswahlleiter im Anschluss an die Sitzung und Hinweis 
auf den zulässigen Rechtsbehelf nach § 18 Abs. 4a BWG, die hierfür gel-
tende Frist und die Rechtsfolgen einer Beschwerde 

§ 18 Abs. 4 BWG 
 

 
 
 
 

 
 
 

§ 33 Abs. 3 BWO 

   
   

Bis zum 15.07.2013 
(69.) 

18:00 Uhr: 
 

Der Bundeswahlleiter erhält von den bei den Kreiswahlleitern und Landes-
wahlleitern bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Wahlvorschlägen sofort 
einen Abdruck 

 
 

§ 19 BWG, 
§ 54 BWG, 
§ 35 Abs. 1 BWO, 
§ 40 Abs. 1 BWO 

   
   

26.07.2013 
(58.) 

Die Landeswahlleiter und die Kreiswahlleiter senden dem Bundeswahlleiter 
jeweils sofort eine Ausfertigung der Niederschrift über die Sitzung des Wahl-
ausschusses, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge Beschluss ge-
fasst wurde 

§ 26 Abs. 1 BWG, 
§ 28 Abs. 1 BWG, 
§ 36 Abs. 7 BWO, 
§ 41 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 29.07.2013 
(55.) 

a) Der Bundeswahlleiter kann gegen die Entscheidung des Kreiswahlaus-
schusses, einen Kreiswahlvorschlag zurückzuweisen oder zuzulassen, an 
den Landeswahlausschuss Beschwerde einlegen 

 

b) An den Bundeswahlausschuss werden ggf. Beschwerden 
 

-   durch die Vertrauensperson der Landesliste oder den Landeswahlleiter 
gegen die Zurückweisung einer Landesliste 

 

-   durch den Landeswahlleiter gegen die Zulassung einer Landesliste 
 

     eingelegt 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 1 BWO 
 
 

§ 28 Abs. 2 BWG, 
§ 42 Abs. 1 BWO 

   
   

Spätestens 01.08.2013 
(52.) 

a) Entscheidung des Bundeswahlausschusses über die Beschwerden gegen 
die Zurückweisung oder Zulassung von Landeslisten 
 

Anschließend Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschus-
ses durch den Bundeswahlleiter 

 

b) Mitteilung an den Bundeswahlleiter durch den Landeswahlleiter über die 
Entscheidung des Landeswahlausschusses bezüglich Beschwerden gegen 
die Zurückweisung oder Zulassung von Kreiswahlvorschlägen 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 28 Abs. 2 BWG 
 

§ 42 Abs. 3 BWO 
 
 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 3 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.1 Bundeswahlleiter – Bundeswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Nach dem 48. Tag vor der 
Wahl (05.08.2013) 

Der Bundeswahlleiter veröffentlicht den Inhalt der öffentlichen Bekannt-
machungen der Landeswahlleiter im Wahlgebiet 

§ 43 Abs. 1 BWO 

   
   

Rechtzeitig a) Öffentliche Bekanntmachung durch den Bundeswahlleiter über Zeit und Ort 
der Sitzung des Bundeswahlausschusses, in der das endgültige Wahler-
gebnis für das Wahlgebiet festgestellt und bekannt gegeben wird (Aushang 
genügt) 

 

b) Einladung der Beisitzer und Richter des Bundeswahlausschusses zur Sit-
zung; die Beisitzer und Richter des Wahlausschusses sollen Gelegenheit 
erhalten, die zu beratenden Unterlagen vor der Sitzung zur Kenntnis zu 
nehmen 

§ 5 BWO, 
§ 86 BWO 
 
 
 

§ 5 Abs. 2 BWO 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

c) Der Bundeswahlleiter erhält als Schnellmeldung von den Landeswahllei-
tern jeweils 
 

-   die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise 
 

-   das vorläufige Wahlergebnis des betreffenden Landes 
 

d) Der Bundeswahlleiter ermittelt das vorläufige Wahlergebnis im Wahlgebiet 
und macht es mündlich oder in geeigneter anderer Form bekannt 

 
 
 

§ 71 Abs. 3 BWO 
 

§ 71 Abs. 4 BWO 
 

§ 71 Abs. 5, 6 BWO 

   
   

ca. 27.09.2013 Der Bundeswahlleiter erhält von den Kreiswahlleitern jeweils eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die Sitzung des Kreiswahlausschusses mit der 
dazugehörigen Zusammenstellung  

§ 76 Abs. 8 BWO 

   
   

ca. 04.10.2013 Der Bundeswahlleiter erhält von den Landeswahlleitern jeweils eine Aus-
fertigung der Niederschrift mit der Feststellung des Zweitstimmenergebnisses 
sowie eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse in den Wahlkreisen des 
Landes 

§ 77 Abs. 5 BWO 

   
   

ca. 08.10.2013 Prüfung der Wahlniederschriften der Landeswahlausschüsse und Zusammen-
stellung des Wahlergebnisses für das Wahlgebiet durch den Bundeswahlleiter 

§ 78 Abs. 1 BWO 

   
   

ca. 09.10.2013 a) Ermittlung und Feststellung des Gesamtergebnisses der Listenwahl im 
Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss in öffentlicher Sitzung 

 

b) Mündliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Wahlgebiet durch den 
Bundeswahlleiter 

 

c) Mitteilung des Bundeswahlleiters an den Landeswahlleiter, welche Landes-
listenbewerber gewählt sind 

§ 42 Abs. 2 BWG, 
§ 78 Abs. 2 BWO 
 

§ 78 Abs. 3 BWO 
 
 

§ 78 Abs. 5 BWO 

   
   

Nach der Sitzung der 
Landeswahlausschüsse 

Der Bundeswahlleiter erhält jeweils eine Ausfertigung der Bekanntmachung 
der Landeswahlleiter über das endgültige Wahlergebnis 

§ 79 Abs. 2 BWO 

   
   

Nach der Sitzung des 
Bundeswahlausschusses 

a) Sobald die Feststellungen aller Wahlausschüsse abgeschlossen sind, 
macht der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis für das Wahlge-
biet öffentlich bekannt und gibt dabei unter anderem die Zahl der Stimmen 
und Sitze sowie die Namen der gewählten Bewerber an 

 

b) Der Bundeswahlleiter übersendet dem Bundestagspräsidenten eine Ab-
schrift dieser Bekanntmachung 

§ 79 Abs. 1 Nr. 3 BWO 
 
 
 
 

§ 79 Abs. 2 BWO 

   
   

Vor der ersten Sitzung des 
Deutschen Bundestages 

Die Landeswahlleiter benachrichtigen den Bundeswahlleiter und den Präsi-
denten des Deutschen Bundestages sofort, wenn ein im Wahlkreis oder über 
die Landesliste gewählter Bewerber die Wahl ablehnt. 

§ 45 Abs. 1 BWG 
§ 76 Abs. 9 BWO 
§ 80 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens zwei Monate 
nach dem Wahltag 

Der Bundeswahlleiter prüft, ob die Wahl nach den Vorschriften des Bundes-
wahlgesetzes, der Bundeswahlordnung und der Bundeswahlgeräteverordnung 
durchgeführt worden ist; nach dem Ergebnis seiner Prüfung entscheidet er, ob 
Einspruch gegen die Wahl einzulegen ist 

§ 81 Abs. 1 BWO, 
§ 2 Abs. 2 WPrüfG 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.2 Landeswahlleiter – Landeswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Nach Bestimmung des 
Wahltags 

a) Öffentliche Bekanntmachung durch den Landeswahlleiter: 
 

-   Aufforderung an die Parteien, ihre Wahlvorschläge (Landeslisten) mög-
lichst frühzeitig einzureichen 

 

-   Hinweis auf die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 BWG für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen 

 

b) Der Landeswahlleiter beruft sechs Beisitzer und zwei Richter des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs und für jeden Beisitzer bzw. Richter einen 
Stellvertreter in den Landeswahlausschuss 

§ 32 Abs. 1 BWO 
 

 
 
 

 
 
 

§ 9 Abs. 2 BWG, 
§ 4 Abs. 1, 3 BWO 

   
   

Rechtzeitig Der Landeswahlleiter beschafft die 
 

-   Vordrucke für die Einreichung der Landeslisten (Anlage 20 BWO) 
 

-   Formblätter für Unterstützungsunterschriften für Landeslisten  
        (Anlage 21 BWO) 

 

-   Vordrucke für Zustimmungserklärungen der vorgeschlagenen Landes-
listenbewerber (Anlage 22 BWO) 

 

-   Vordrucke für die Bescheinigung der Wählbarkeit der vorgeschlagenen 
Bewerber (Anlage 16 BWO) 

 

-   Vordrucke für die Niederschriften über die Aufstellung der Bewerber  
        (Anlagen 17 und 23 BWO) 

 

-   Vordrucke für die Versicherung an Eides statt zur Bewerberaufstellung 
(Anlagen 18 und 24 BWO) 

§ 88 Abs. 2 Nr. 2 - 7 BWO

   
   

Bis zum 15.07.2013 
(69.) 

18:00 Uhr: 
 

a) Der Landeswahlleiter erhält einen Abdruck der Kreiswahlvorschläge vom 
Kreiswahlleiter 

 

b) Der Landeswahlleiter prüft die Landeslisten unverzüglich nach Eingang, 
fordert bei evtl. Mängeln die Vertrauensperson zur Beseitigung auf und 
sendet dem Bundeswahlleiter sofort einen Abdruck der Landeslisten 

 

c) Beseitigung von Mängeln, welche die Gültigkeit der Landeslisten betreffen 

 
 

§ 19 BWG, 
§ 35 Abs. 1 BWO 
 

§ 27 Abs. 5 BWG i.V.m.  
§ 25 Abs. 1 BWG, 
§ 40 Abs. 1 BWO 
 

§ 27 Abs. 5 BWG i.V.m.  
§ 25 Abs. 1, 2 BWG 

   
   

Rechtzeitig a) Ladung der Beisitzer und Richter des Landeswahlausschusses und der 
Vertrauenspersonen der Landeslisten zu der Sitzung des Landeswahlaus-
schusses über die Zulassung der Wahlvorschläge; die Beisitzer und Rich-
ter des Wahlausschusses sollen Gelegenheit erhalten, die zu beratenden 
Unterlagen vor der Sitzung zur Kenntnis zu nehmen 

 

b) Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung (Zeit, Ort und Gegenstand der 
Verhandlung) durch den Landeswahlleiter (Aushang genügt) 

§ 5 Abs. 2 BWO, 
§ 41 Abs. 2 BWO i.V.m. 
§ 36 Abs. 1 BWO 
 
 
 

§ 5 Abs. 3 BWO 
§ 86 Abs. 2 BWO 

   
   

Längstens bis zum 
25.07.2013 

(59.) 

Neu: Verbesserter Rechtsschutz für Parteien und politische 
Vereinigungen: 
 

Gegen eine Feststellung nach § 18 Abs. 4 BWG (Feststellung des Wahlvor-
schlagsrechts durch den Bundeswahlausschuss spätestens am 79. Tag vor 
der Wahl (05.07.2013)), die sie an der Einreichung von Wahlvorschlägen hin-
dert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach Bekanntgabe 
Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die 
Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ablauf des neunundfünfzigs-
ten Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behan-
deln. 

§ 18 Abs. 4a BWG 

   
   

26.07.2013 
(58.) 

a) Entscheidung des Landeswahlausschusses über die Zulassung der Lan-
deslisten in öffentlicher Sitzung; späteste Möglichkeit zur Zurücknahme 
und Änderung von Landeslisten und zur Beseitigung von Mängeln 
 

 

b) Der Landeswahlleiter gibt die Entscheidung des Landeswahlausschusses 
im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe 
bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin 

 

c) Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter sofort eine Ausfer-
tigung der Niederschrift und ihrer Anlagen 

 

d) Der Landeswahlleiter erhält von den Kreiswahlleitern jeweils eine Aus-
fertigung der Niederschrift über die Sitzungen der Kreiswahlausschüsse 
hinsichtlich der Zulassung der Kreiswahlvorschläge  

§ 28 Abs. 1 BWG, 
§ 27 Abs. 5 BWG i.V.m. 
§§ 23 - 25 BWG, 
§ 41 BWO 
  

§ 41 Abs. 2 BWO i.V.m. 
§ 36 Abs. 5 BWO 
 
 

§ 41 Abs. 2 BWO 
 
 

§ 36 Abs. 7 BWO 
§ 26 Abs. 1 BWG 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.2 Landeswahlleiter – Landeswahlausschuss 
 

Termin 
---- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Spätestens 29.07.2013 
(55.) 

a) Der Landeswahlleiter kann gegen die Entscheidung des Landeswahlaus-
schusses, eine Landesliste ganz oder teilweise zurückzuweisen oder zuzu-
lassen, an den Bundeswahlausschuss Beschwerde einlegen 

 

b) An den Landeswahlausschuss können Beschwerden 
 

-   durch die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, den Bundes-
wahlleiter oder den Kreiswahlleiter gegen die Zurückweisung eines 
Kreiswahlvorschlages 

 

-   durch den Bundeswahlleiter oder Kreiswahlleiter gegen die Zulassung 
eines Kreiswahlvorschlages 

 

eingelegt werden 

§ 28 Abs. 2 BWG, 
§ 42 Abs. 1 BWO 
 
 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 1 BWO 

   
   

Nach dem 29.07.2013 a) Der Landeswahlleiter lädt im Fall der Einlegung einer Beschwerde an den 
Landeswahlausschuss die Beschwerdeführer, die Vertrauensperson des 
betroffenen Kreiswahlvorschlags, den zuständigen Kreiswahlleiter und den 
Bundeswahlleiter zur Landeswahlausschusssitzung, in der über die Be-
schwerde entschieden wird 

 

b) Der Landeswahlleiter erhält im Fall der Einlegung einer Beschwerde gegen 
eine Entscheidung des Landeswahlausschusses die Ladung des Bundes-
wahlleiters zur Bundeswahlausschusssitzung, in der über die Beschwerde 
entschieden wird 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 2 BWO 
 
 
 
 

§ 42 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 01.08.2013 
(52.) 

a) Entscheidung des Landeswahlausschusses über die Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Kreiswahlausschüsse über die Zulassung von Kreis-
wahlvorschlägen; anschließend Bekanntgabe der Entscheidung des Lan-
deswahlausschusses durch den Landeswahlleiter unter kurzer Angabe der 
Gründe und sofortige Mitteilung dieser Entscheidung an den Bundeswahl-
leiter 

 

b) Entscheidung des Bundeswahlausschusses über die Beschwerden gegen 
die Zulassung bzw. Zurückweisung von Landeslisten durch den Landes-
wahlausschuss 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 2, 3 BWO 
 
 
 
 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 28 Abs. 2 BWG 

   
   

Spätestens 05.08.2013 
(48.) 

a) Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Landeslisten in der gesetz-
lich geforderten Reihenfolge durch den Landeswahlleiter; in den Fällen des 
§ 43 Abs. 1 Satz 3 BWO unterrichtet der Landeswahlleiter unverzüglich 
den Bundeswahlleiter über die Erreichbarkeitsanschrift des Bewerbers 

 

b) Mitteilung der Reihenfolge der zugelassenen Landeslisten und der jeweils 
ersten fünf Bewerber durch den Landeswahlleiter an die Kreiswahlleiter 

§ 28 Abs. 3 BWG, 
§ 43 Abs. 1 BWO 
 
 
 

§ 30 Abs. 3 BWG, 
§ 43 Abs. 2 BWO 

   
   

Rechtzeitig a) Öffentliche Bekanntmachung über Zeit und Ort der Sitzung des Landes-
wahlausschusses, in der das endgültige Wahlergebnis für das Land 
(Zweitstimmenergebnis) festgestellt wird (Aushang genügt) 

 

b) Einladung der Beisitzer und Richter zur Sitzung 

§ 5 Abs. 3 BWO, 
§ 86 BWO 
 
 

§ 5 Abs. 2 BWO 
   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) Der Landeswahlleiter erhält von den Kreiswahlleitern jeweils die vorläufi-
gen Wahlergebnisse; dabei wird angegeben, welcher Bewerber jeweils als 
gewählt gelten kann 

 

b) Der Landeswahlleiter meldet dem Bundeswahlleiter 
 

-   sofort die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise  und 
 

-   das vorläufige zahlenmäßige Wahlergebnis des Landes 
 

auf schnellstem Wege 

§ 71 Abs. 3 BWO 
 
 
 

 
 

§ 71 Abs. 3 BWO 
 

§ 71 Abs. 4 BWO 

   
   

ca. 27.09.2013 Der Landeswahlleiter erhält von den Kreiswahlleitern jeweils eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Sitzung des Kreiswahlausschusses mit der dazuge-
hörigen Zusammenstellung  

§ 76 Abs. 8 BWO 

   
   

Ab ca. 27.09.2013 Der Landeswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Kreiswahlausschüsse 
und stellt das endgültige Wahlergebnis für das Land zusammen 

§ 77 Abs. 1 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.2 Landeswahlleiter – Landeswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

ca. 04.10.2013 a) Feststellung des Zweitstimmenergebnisses im Land durch den Landes-
wahlausschuss in öffentlicher Sitzung 

 

b) Der Landeswahlleiter gibt das endgültige Wahlergebnis für das Land 
mündlich bekannt 

 

c) Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter eine Ausfertigung 
der Niederschrift der Landeswahlausschusssitzung mit der Feststellung 
des Zweitstimmenergebnisses sowie eine Zusammenstellung der Wahler-
gebnisse in den einzelnen Wahlkreisen des Landes 

§ 42 Abs. 1 BWG, 
§ 77 Abs. 2 BWO 
 

§ 77 Abs. 3 BWO 
 
 

§ 77 Abs. 5 BWO 

   
   

ca. 09.10.2013 a) Der Landeswahlleiter erhält vom Bundeswahlleiter Mitteilung, welche Lan-
deslistenbewerber gewählt sind 

 

b) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die vom Bundeswahlausschuss für 
gewählt erklärten Landeslistenbewerber nach der mündlichen Bekanntga-
be des endgültigen Wahlergebnisses durch den Bundeswahlleiter und 
weist sie auf die Vorschriften des § 45 Abs. 1 BWG hin. 

§ 78 Abs. 5 BWO 
 
 

§ 42 Abs. 2 BWG, 
§ 45 BWG, 
§ 80 Abs. 1 BWO 
 

   
   

Nach der Sitzung des 
Bundeswahlausschusses 

a) Sobald die Feststellungen aller Wahlausschüsse abgeschlossen sind: 
Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses im Land, 
gegliedert nach Wahlkreisen, und der Namen der im Land gewählten Be-
werber durch den Landeswahlleiter 

 

b) Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter eine Ausfertigung 
seiner Bekanntmachung 

§ 79 Abs. 1 Nr. 2 BWO 
 
 
 
 

§ 79 Abs. 2 BWO 

   
   

Vor der ersten Sitzung des 
Deutschen Bundestages 

Der Landeswahlleiter benachrichtigt den Bundeswahlleiter und den Präsiden-
ten des Deutschen Bundestages sofort, wenn ein im Wahlkreis oder über die 
Landesliste gewählter Bewerber die Wahl ablehnt. 

§ 45 Abs. 1 BWG 
§ 76 Abs. 9 BWO 
§ 80 Abs. 2 BWO 

   

   
Spätestens zwei Monate 

nach dem Wahltag 
Der Landeswahlleiter prüft, ob die Wahl nach den Vorschriften des Bundes-
wahlgesetzes, der Bundeswahlordnung und der Bundeswahlgeräteverordnung 
durchgeführt worden ist. Nach dem Ergebnis seiner Prüfung entscheidet er, 
ob Einspruch gegen die Wahl einzulegen ist. 

§ 81 Abs. 1 BWO, 
§ 2 Abs. 2 WPrüfG 

   
   

Nach Ablauf von sechs 
Monaten seit der Wahl 

a) Die beim Landeswahlleiter verwahrten Formblätter mit Unterstützungsun-
terschriften für Wahlvorschläge werden vernichtet, wenn nicht der Bun-
deswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren 
etwas anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können 

 

b) Der Landeswahlleiter kann zulassen, dass die übrigen Wahlunterlagen frü-
her als 60 Tage vor der nächsten Bundestagswahl vernichtet werden, so-
weit sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die 
Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung 
sein können 

§ 90 Abs. 2 BWO 
 
 
 
 
 

§ 90 Abs. 3 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.3 Kreiswahlleiter – Kreiswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Nach Bestimmung des 
Wahltags 

a) Spätester Zeitpunkt zur Ernennung der Kreiswahlleiter und ihrer Stellvertre-
ter durch die Regierungen 

 

b) Öffentliche Bekanntmachung durch den Kreiswahlleiter: 
 

-   Aufforderung zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge 

 

-   Hinweis auf die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 BWG für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen 

 

c) Der Kreiswahlleiter beruft die sechs Beisitzer und ihre Stellvertreter zum 
Kreiswahlausschuss 

§ 9 Abs. 1 BWG, 
§ 3 BWO 
 

§ 32 BWO 
 

 
 
 

 
 
 

§ 9 Abs. 2 BWG, 
§ 4 Abs. 1 BWO 

   
   

Rechtzeitig a) Der Kreiswahlleiter beschafft für seinen Wahlkreis die Vordrucke und sons-
tigen Unterlagen für die Wahl, 
soweit nicht die Gemeindebehörde diese im Benehmen mit dem Kreiswahl-
leiter beschafft (Wahlscheinvordrucke) oder  
soweit nicht der Landeswahlleiter die Beschaffung übernimmt. 

 

b) Der Kreiswahlleiter trifft die Anordnung zur Bildung von Briefwahlvorstän-
den nach § 8 Abs. 3 BWG bzw. § 7 Nr. 2 BWO 

§ 88 Abs. 1 BWO 
 
 
 
 
 

WA 3 III 1. 

   
   

Bis zum 15.07.2013 
(69.) 

18:00 Uhr: 
 

a) Der Kreiswahlleiter übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundes-
wahlleiter sofort je einen Abdruck der eingegangenen Kreiswahlvorschläge 

 

b) Der Kreiswahlleiter prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Kreiswahl-
vorschläge vollständig sind und den Erfordernissen des Bundeswahlgeset-
zes und der Bundeswahlordnung entsprechen; stellt er bei einem Kreis-
wahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauensper-
son und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen 

 

c) Beseitigung von Mängeln, welche die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge 
betreffen 

 
 

§ 19 BWG, 
§ 35 Abs. 1 BWO 
 

§ 25 Abs. 1 BWG, 
§ 35 Abs. 1 BWO 
 
 
 
 

§ 25 Abs. 1, 2 BWG 

   
   

Rechtzeitig a) Der Kreiswahlleiter lädt die Beisitzer des Kreiswahlausschusses und die 
Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge zu der Sitzung über die Zu-
lassung der Kreiswahlvorschläge; die Beisitzer sollen Gelegenheit erhal-
ten, die zu beratenden Unterlagen vor der Sitzung zur Kenntnis zu nehmen 

 

b) Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung (Ort, Zeit und Gegenstand der 
Verhandlung) durch den Kreiswahlleiter (Aushang genügt) 

§ 5 Abs. 2 BWO, 
§ 36 Abs. 1 BWO 
 
 
 

§ 5 Abs. 3 BWO 
§ 86 Abs. 2 BWO 

   
   

Längstens bis zum 
25.07.2013 

(59.) 

Neu: Verbesserter Rechtsschutz für Parteien und politische  
Vereinigungen: 
 

Gegen eine Feststellung nach § 18 Abs. 4 BWG (Feststellung des Wahlvor-
schlagsrechts durch den Bundeswahlausschuss spätestens am 79. Tag vor 
der Wahl (05.07.2013)), die sie an der Einreichung von Wahlvorschlägen hin-
dert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach Bekanntgabe 
Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die 
Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ablauf des neunundfünfzigs-
ten Tages (25.07.2013) vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Par-
tei zu behandeln. 

§ 18 Abs. 4 und 4a BWG 

   
   

26.07.2013 
(58.) 

a) Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung der Kreis-
wahlvorschläge in öffentlicher Sitzung; davor: späteste Möglichkeit zur Zu-
rücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen und zur Beseitigung 
von Mängeln 

 

b) Der Kreiswahlleiter gibt die Entscheidung des Kreiswahlausschusses in der 
Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der 
Gründe bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

 

c) Der Kreiswahlleiter übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundes-
wahlleiter nach der Sitzung sofort je eine Ausfertigung der Niederschrift 
und weist dabei auf ihm bedenklich erscheinende Entscheidungen beson-
ders hin. 

§ 26 Abs. 1 BWG  
§ 25 Abs. 3 BWG 
§ 23-25 BWG 
 
 

§ 36 Abs. 5 BWO 
 
 
 

§ 36 Abs. 7 BWO 

   
   

Spätestens 29.07.2013 
(55.) 

Der Kreiswahlleiter kann gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses, 
einen Kreiswahlvorschlag zurückzuweisen oder zuzulassen, an den Landes-
wahlausschuss Beschwerde einlegen 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 1 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.3 Kreiswahlleiter – Kreiswahlausschuss 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Nach dem 29.07.2013 Der Kreiswahlleiter erhält im Fall der Einlegung einer Beschwerde die Ladung 
des Landeswahlleiters zur Landeswahlausschusssitzung, in der über die Be-
schwerde entschieden wird 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 01.08.2013 
(52.) 

Entscheidung des Landeswahlausschusses über Beschwerden gegen die 
Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zurückweisung oder die 
Zulassung von Kreiswahlvorschlägen 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 26 Abs. 2 BWG 

   
   

Spätestens 05.08.2013 
(48.) 

a) Der Kreiswahlleiter erhält vom Landeswahlleiter die Mitteilung über die 
Reihenfolge der zugelassenen Landeslisten und die Namen der jeweils 
ersten fünf Bewerber 

 

b) Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Kreiswahlvorschläge durch 
den Kreiswahlleiter in der Reihenfolge, wie sie durch § 30 Abs. 3 Satz 3 
und 4 BWG und durch die Mitteilung des Landeswahlleiters (§ 43 Abs. 2 
BWO) bestimmt ist; in den Fällen des § 38 Satz 4 BWO unterrichtet der 
Kreiswahlleiter unverzüglich den Landeswahlleiter und den Bundeswahllei-
ter über die Erreichbarkeitsanschrift des Bewerbers 

 

c) Beschaffung der Stimmzettel durch den Kreiswahlleiter und Verteilung an 
die Gemeindebehörden; Muster der Stimmzettel werden unverzüglich nach 
ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstel-
lung von Stimmzettelschablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt 

§ 28 Abs. 3 BWG, 
§ 43 Abs. 2 BWO 
 
 

§ 26 Abs. 3 BWG, 
§ 38 BWO 
 
 
 
 
 

§ 45 Abs. 5, 6 BWO, 
§ 88 Abs. 1 Nr. 8 BWO 

   
   

Rechtzeitig a) Öffentliche Bekanntmachung über Zeit, Ort und Gegenstand der Sitzung 
des Kreiswahlausschusses, in der das Wahlergebnis und der im Wahlkreis 
gewählte Bewerber festgestellt werden (Aushang genügt) 

 

b) Einladung der Beisitzer des Kreiswahlausschusses zur Sitzung durch den 
Kreiswahlleiter 

§ 5 Abs. 3 BWO, 
§ 86 Abs. 2 BWO 
 
 

§ 5 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 14.09.2013 
(8.) 

Einreichung der Beschwerde an den Kreiswahlleiter gegen die Entscheidung 
der Gemeinde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis oder die Versa-
gung eines Wahlscheins; die Beschwerde ist bei der Gemeinde einzulegen 

§ 22 Abs. 4, 5 BWO, 
§ 31 BWO 

   
   

Spätestens 18.09.2013 
(4.) 

Entscheidung des Kreiswahlleiters über Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Gemeinde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis oder die Versa-
gung eines Wahlscheins; diese Frist gilt bei Einsprüchen gegen die Versa-
gung eines Wahlscheins nur, wenn die Einsprüche vor dem 12. Tag vor der 
Wahl (10.09.2013) eingelegt wurden 

§ 22 Abs. 4, 5 BWO, 
§ 31 BWO 

   
   

19.09. bis 22.09.2013 Der Kreiswahlleiter unterrichtet alle Wahlvorstände des Wahlkreises über die 
Ungültigkeit von Wahlscheinen 

§ 28 Abs. 8 BWO 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) Der Kreiswahlleiter erhält die Schnellmeldungen der Gemeinden, ggf. über 
die Kreisverwaltungsbehörden, mit dem vorläufigen Wahlergebnis 

 

b) Der Kreiswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Gemeinde-
behörden das vorläufige Wahlergebnis im Wahlkreis, teilt es unter Einbe-
ziehung der Briefwahlergebnisse schnellstens dem Landeswahlleiter mit 
und gibt an, welcher Bewerber als gewählt gelten kann 

§ 71 Abs. 1 BWO 
 
 

§ 71 Abs. 3 BWO 

   
   

Ab ca. 24.09.2013 a) Der Kreiswahlleiter erhält von den Gemeindebehörden die Wahlnieder-
schriften ihrer Wahlvorstände mit den Anlagen auf schnellstem Weg 

 

b) Prüfung der Wahlniederschriften der Wahlvorstände und Zusammenstel-
lung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis 

 

c) Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses und des im Wahlkreis 
gewählten Bewerbers durch den Kreiswahlausschuss in öffentlicher Sit-
zung 

 

d) Mündliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses für den Wahlkreis durch 
den Kreiswahlleiter 

 

e) Übersendung je einer Ausfertigung der Niederschrift über die Sitzung des 
Kreiswahlausschusses mit der dazugehörigen Zusammenstellung auf 
schnellstem Weg an den Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter 

 

f) Der Kreiswahlleiter benachrichtigt den Gewählten nach der mündlichen 
Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses und weist ihn auf die 
Vorschriften des § 45 Abs. 1 BWG hin 

 

g) Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses für den 
Wahlkreis mit den Angaben nach § 76 Abs. 2 Satz 1 BWO und dem Na-
men des gewählten Wahlkreisbewerbers sobald die Feststellungen aller 
Wahlausschüsse abgeschlossen sind 

§ 72 Abs. 3 BWO 
 
 

§ 76 Abs. 1 BWO 
 
 

§ 41 BWG, 
§ 76 Abs. 2, 3 BWO 
 
 

§ 76 Abs. 5 BWO 
 
 

§ 76 Abs. 8 BWO 
 
 
 

§ 41 BWG, 
§ 45 BWG, 
§ 76 Abs. 7 BWO 
 

§ 79 Abs. 1 Nr. 1 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.4 Gemeinde 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

22.09.1995 Spätestes Geburtsdatum für das aktive und passive Wahlrecht (Vollendung 
des 18. Lebensjahres am Wahltag) 

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 BWG, 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 BWG 

   
   

Spätestens 22.06.2013 Wohnungsnahme oder Beginn des gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbe-
reich des BWG zur Erlangung des aktiven Wahlrechts 

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 BWG 

   
   

Rechtzeitig a) Ausstellung von Bescheinigungen des Wahlrechts und der Wählbarkeit 
 
 

b) Beschaffung der für die Wahlbezirke und Gemeinde erforderlichen Vor-
drucke, soweit nicht Bundes-, Landes- oder Kreiswahlleiter die Lieferung 
übernehmen 

 

c) Bildung der allgemeinen Wahlbezirke und der Sonderwahlbezirke 
 
 

d) Verteilung von Wahlberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften nach fes-
ten Abgrenzungsmerkmalen auf mehrere Wahlbezirke 

 

e) Regelung der Wahl in kleineren Krankenhäusern, kleineren Alten- oder 
Pflegeheimen, Klöstern, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvoll-
zugsanstalten durch einen beweglichen Wahlvorstand 

 

f) Bestimmung und Herrichtung der Wahlräume für die Wahl in den allgemei-
nen Wahlbezirken, Sonderwahlbezirken, kleineren Krankenhäusern und 
kleineren Alten- oder Pflegeheimen, Klöstern, sozialtherapeutischen An-
stalten und Justizvollzugsanstalten sowie für die Briefwahl 

 

g) Für jeden allgemeinen Wahlbezirk wird ein Wählerverzeichnis angelegt 
 
 

h) Ernennung der Wahlvorsteher und Briefwahlvorsteher sowie deren Stell-
vertreter und Berufung der Beisitzer der Wahlvorstände und Briefwahlvor-
stände, Bestellung bzw. Auswahl der Schriftführer 

§ 34 Abs. 6 BWO 
§ 39 Abs. 5 BWO 
 

§ 88 Abs. 4 BWO 
 
 
 

§ 2 Abs. 3 BWG, 
§§ 12 u. 13 BWO 
 

§ 12 Abs. 3 BWO 
 
 

§ 8 BWO, 
§§ 61 - 64 BWO 
 
 

§ 46 BWO, 
§§ 61 - 64  BWO, 
§ 66 Abs. 4 BWO, 
§ 74 Abs. 3 BWO 
 

§ 17 Abs. 1 BWG, 
§§ 14 - 18 BWO 
 

§ 9 Abs. 1, 2 BWG, 
§ 6 Abs. 1, 2, 4 BWO, 
§ 7 BWO 

   
   

Frühestens 29.07.2013 
(55.) 

Nach der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge durch die 
Kreiswahlausschüsse bzw. den Landeswahlausschuss und Ablauf der Be-
schwerdefrist: 
 

Frühester Termin für die Erteilung von Wahlscheinen. Bei Einlegung einer Be-
schwerde Erteilung erst ab dem 01.08. (52. Tag vor dem Wahltag) möglich. 
 

Ausgabe der Wahlscheine grundsätzlich immer mit Briefwahlunterlagen (Aus-
nahme § 29 Abs. 1 BWO), deshalb tatsächlich erst nach der endgültigen Zu-
lassung der Wahlvorschläge und nach Fertigstellung der Stimmzettel möglich!  

§ 28 Abs. 1 BWO 
§§ 26 u. 28 BWG 

   
   

bis 22.09.2013 Die Gemeinde verständigt den Kreiswahlleiter über die Ungültigkeit eines 
Wahlscheins 

§ 28 Abs. 8 BWO 

   
   

18.08.2013 
(35.) 

Stichtag für die Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis 
 

Spätester Zeitpunkt für den Hinweis an die Leitungen von Justizvollzugsan-
stalten oder entsprechenden Einrichtungen über die Regelung nach § 16  
Abs. 2 Nr. 1c BWO und die Notwendigkeit der Unterrichtung der betroffenen 
Personen 

§ 16 Abs. 1 BWO 
 

§ 16 Abs. 2 Nr. 1c BWO 
§ 16 Abs. 9 BWO 

   
   

Voraussichtlich  
Mitte August 

Kreisfreie Städte erhalten vom Kreiswahlleiter, kreisangehörige Gemeinden 
über das Landratsamt oder direkt vom Kreiswahlleiter die Stimmzettel 

§ 88 Abs. 1 Nr. 8 BWO 

   
   

Spätestens 29.08.2013 
(24.) 

Öffentliche Bekanntmachung nach dem Muster der Anlage 5 zur BWO 
 

- von wem, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraussetzungen, wo, 
wie lange und zu welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis eingesehen 
werden kann und ob der Ort der Einsichtnahme barrierefrei ist 

 

- über die Möglichkeit, Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einzulegen 
 

- dass den Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
bis spätestens zum 21. Tage vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung zu-
geht und dass bestimmte Wahlberechtigte keine Wahlbenachrichtigung er-
halten 

 

- über die Voraussetzungen, einen Wahlschein zu beantragen 
 

- wie durch Briefwahl gewählt wird 

§ 20 Abs. 1 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.4 Gemeinde 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Spätestens 01.09.2013 
(21.) 

a) Anträge von Wahlberechtigten auf Eintragung in das Wählerverzeichnis  
 

b) Benachrichtigung der Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind 

§ 18 Abs. 1 BWO 
 

§ 19 Abs. 1 BWO 

   
   

02.09. bis 06.09.2013 
(20. bis 16.) 

a) Bereithaltung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme 
 
 

b) Einspruchsmöglichkeit gegen dessen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

§ 17 Abs. 1 BWG, 
§ 21 BWO 
 

§ 22 Abs. 1 BWO 
   
   

Spätestens 09.09.2013 
(13.) 

Aufforderung an die Leitungen der Einrichtungen im Gemeindegebiet und die 
Truppenteile mit Standort im Gemeindegebiet, die Wahlberechtigten über die 
Beschaffung von Wahlscheinen zu belehren und Hinweis an die Leitungen der 
Einrichtungen im Gemeindegebiet auf die Regelung des § 66 Abs. 4 BWO 
(Ausübung der Briefwahl) 

§ 29 Abs. 2, 3 BWO, 
§ 66 Abs. 4, 5 BWO 

   
   

Spätestens 12.09.2013 
(10.) 

Zustellung der Entscheidung der Gemeinde über Einsprüche gegen das Wäh-
lerverzeichnis oder die Versagung eines Wahlscheins an den Einspruchsfüh-
rer und den Betroffenen 

§ 22 Abs. 4 BWO, 
§ 31 BWO 

   
   

Spätestens 14.09.2013 
(8.) 

a) Einreichung einer Beschwerde an den Kreiswahlleiter gegen die Entschei-
dung der Gemeinde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis oder 
die Versagung eines Wahlscheins; die Beschwerde ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde einzulegen, die sie mit den Vorgängen un-
verzüglich dem Kreiswahlleiter vorlegt 

 

b) Die Gemeindebehörde fordert von den Leitungen 
 

-   der Einrichtungen, für die ein Sonderwahlbezirk gebildet worden ist und 
 

-   der kleineren Krankenhäuser, kleineren Alten- oder Pflegeheime, Klöster, 
sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten, für deren 
Wahlberechtigte die Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahlvorstand 
vorgesehen ist, 

 

ein Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus der Gemeinde, die sich 
in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die am Wahltag 
in der Einrichtung wählen wollen; sie erteilt diesen Wahlberechtigten Wahl-
scheine ohne Briefwahlunterlagen und übersendet sie unmittelbar an diese 

§ 22 Abs. 5 BWO, 
§ 31 BWO 
 
 
 
 

§ 29 Abs. 1 BWO 

   
   

ca. 16.09.2013 Bestimmung der Wahlzeit in Sonderwahlbezirken § 61 Abs. 4 BWO 
   
   

Spätestens 16.09.2013 
(6.) 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde nach dem Muster der Anlage 27 zur 
BWO in ortsüblicher Weise 

§ 48 BWO 

   
   

Rechtzeitig Briefwahl:  
- Prüfung anhand der erteilten Wahlscheine, ob die Zahl der Briefwahl-

vorstände ausreicht 
- Bereitstellung und Ausstattung der Wahlräume 
- Bekanntgabe von Ort und Zeit des Zusammentritts der Briefwahlvor-

stände 
- Unterrichtung und Verpflichtung der Briefwahlvorstände 

 

Wahl im Wahllokal: 
- Ausstattung der Wahlräume mit den Wahlutensilien, desgleichen in 

den Sonderwahlbezirken 
 

Unterrichtung der Mitglieder des Wahlvorstands über ihre Aufgaben 
 

Die Gemeindebehörde weist den Wahlvorsteher und seinen Stellvertreter vor 
Beginn der Wahlhandlung auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amt-
lichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin 

 
§ 7 Nr. 2 BWO 
WA 3 III.1. 
§ 74 Abs. 3 BWO 
§ 7 Nr. 5 BWO 
§ 7 Nr. 5 BWO i.V.m. 
§ 6 Abs. 3, 4 BWO 
 

§ 50 - 52 BWO, 
§ 61 - 64 BWO 
 
 

§ 6 Abs. 5 BWO 
 

§ 6 Abs. 3 BWO 

   
   

Spätestens 18.09.2013 
(4.) 

Die Gemeinde erhält die Mitteilung über die Beschwerdeentscheidung des 
Kreiswahlleiters betreffs Beschwerden gegen die Gemeindeentscheidung über 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis oder die Versagung eines Wahl-
scheins 

§ 22 Abs. 5 BWO, 
§ 31 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.4 Gemeinde 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

19.09.2013 
(3.) 

a) Frühester Termin für den Abschluss des Wählerverzeichnisses 
 

b) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses sofortige Übersendung des 
Verzeichnisses der für ungültig erklärten Wahlscheine an die mit der 
Durchführung der Briefwahl betraute Gemeinde bzw. an die Kreisverwal-
tungsbehörde, sofern eine andere Gemeindebehörde oder die Kreisverwal-
tungsbehörde für die Durchführung der Briefwahl zuständig ist; sofern we-
der die Gemeinde selbst noch eine andere Gemeindebehörde oder die 
Kreisverwaltungsbehörde für die Durchführung der Briefwahl zuständig ist, 
sofortige Übersendung des Verzeichnisses an den Kreiswahlleiter 

§ 24 Abs. 1 BWO 
 

§ 28 Abs. 9 BWO 

   
   

20.09.2013 
(2.) 

18:00 Uhr: 
 

Wahlscheine können von Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind bis zu diesem Zeitpunkt beantragt werden (Ausnahmen: siehe 
21.09.2013, 12 Uhr und 22.09.2013, 15 Uhr) 

 
 

§ 27 Abs. 4 BWO 

   
   

21.09.2013 
(1.) 

a) Spätester Termin für den Abschluss des Wählerverzeichnisses 
 

b) Bis 12:00 Uhr: 
 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann ein neuer Wahlschein erteilt werden, wenn 
der Wahlberechtigte glaubhaft versichert, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist 

§ 24 Abs. 1 BWO 
 

 
 

§ 28 Abs. 10 BWO 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) Vor 8:00 Uhr: 
 

-   Einberufung des Wahlvorstands durch die Gemeinde oder in deren Auf-
trag durch den Wahlvorsteher; der Wahlvorstand tritt am Wahltag recht-
zeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahlraum zusammen 

 

-   Übergabe der Wahlunterlagen an den Wahlvorsteher eines jeden Wahl-
bezirks 

 

-   Sofortige (telefonische) Verständigung des Wahlvorstehers, wenn für im 
Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses und nach Übergabe des besonderen Wahlschein-
verzeichnisses noch Wahlscheine ausgestellt werden (bis 15:00 Uhr) 

 

b) Bis 12:00 Uhr: 
 

Sofern die Gemeinde nicht selbst für die Durchführung der Briefwahl zu-
ständig ist, sind der mit der Briefwahl betrauten Gemeinde im Laufe des 
Vormittags das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine (nach  
§ 28 Abs. 8 Satz 2) sowie evtl. Nachträge dazu oder eine Mitteilung, dass 
Wahlscheine nicht für ungültig erklärt worden sind, sowie alle bis zum Tag 
vor der Wahl eingegangenen Wahlbriefe zuzuleiten 

 

c) Bis 15:00 Uhr: 
 

Letzter Termin für Wahlscheinanträge in den Fällen des § 25 Abs. 2 BWO 
oder bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 

 

d) 18:00 Uhr: 
 

Ablauf der Frist für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe bei der Ge-
meinde 

 

e) Spätestens 18:00 Uhr: 
 

Übergabe der Wahlunterlagen (die Wahlbriefe und das Verzeichnis über 
die für ungültig erklärten Wahlscheine) an den Briefwahlvorsteher 

 
 

§ 6 Abs. 6 BWO 
 
 
 

§ 49 BWO 
 
 

§ 28 Abs. 6 S. 5 BWO 
§ 27 Abs. 4 BWO 
§ 53 Abs. 2 BWO 
 
 

 
 

§ 28 Abs. 9 BWO, 
§ 74 Abs. 4 BWO 
 
 
 
 
 

 
 

§ 27 Abs. 4 BWO 
 
 

 
 

§ 36 Abs. 1 BWG, 
§ 66 Abs. 1, 2 BWO 
 

 
 

§ 74 Abs. 3 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.4 Gemeinde 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Noch: Wahltag 
22.09.2013 

f) Nach 18:00 Uhr: 
 

-   Der mit der Briefwahl betrauten Gemeinde sind alle noch vor Schluss der 
Wahlzeit eingegangenen Wahlbriefe auf schnellstem Wege zuzuleiten 

 

-   Die Gemeinde erhält die Ergebnisse der Wahlbezirke von den Wahlvor-
stehern und das Briefwahlergebnis vom Briefwahlvorsteher und fasst sie 
zusammen 

 

-   Die Gemeindebehörden melden das Wahlergebnis dem Kreiswahlleiter*; 
ist in der Gemeinde nur ein Wahlbezirk gebildet, meldet der Wahlvorste-
her das Wahlergebnis dem Kreiswahlleiter*; ist nur ein Briefwahlvorste-
her für den Wahlkreis eingesetzt, meldet dieser das Briefwahlergebnis 
auf schnellstem Weg dem Kreiswahlleiter* 

 

-   Die Gemeinde erhält die Wahlniederschriften mit Anlagen unverzüglich 
von den Wahlvorstehern (und gegebenenfalls von den Briefwahlvorste-
hern) 
 

*(kreisfreie Gemeinden; kreisangehörige Gemeinden über die Landrats-
ämter) 

 
 

§ 74 Abs. 4 BWO  
 
 

§ 71 Abs. 1 BWO, 
§ 75 Abs. 4 BWO 
 
 

§ 71 Abs. 1 BWO, 
§ 75 Abs. 4 BWO 
 
 
 
 

§ 72 Abs. 2 BWO, 
§ 75 Abs. 6 BWO 
 
 

§ 71 Abs. 1 S. 3 BWO 

   
   

Ab 23.09.2013 Die Gemeindebehörden übersenden dem Kreiswahlleiter (kreisfreie Gemein-
den; kreisangehörige Gemeinden über die Landratsämter) die Wahlnieder-
schriften ihrer Wahlvorstände (und gegebenenfalls der Briefwahlvorstände) 
mit den Anlagen auf schnellstem Weg; besteht die Gemeinde aus mehreren 
Wahlbezirken/Briefwahlvorständen, so fügt sie eine Zusammenstellung der 
Wahlergebnisse der einzelnen Wahlbezirke/Briefwahlvorstände nach dem 
Muster der Anlage 30 BWO bei; ist nur ein Briefwahlvorsteher für den Wahl-
kreis eingesetzt, übergibt dieser die Wahlniederschrift mit Anlagen unverzüg-
lich dem Kreiswahlleiter (ggf. über das Landratsamt) 

§ 72 Abs. 3 BWO, 
§ 75 Abs. 6 BWO 
§ 71 Abs. 1 S. 3 BWO 

   
   

Nach der Wahl a) Die Gemeindebehörde erhält von den Wahlvorstehern oder Briefwahlvor-
stehern die Wahlunterlagen und Ausstattungsgegenstände sowie die ein-
genommenen Wahlbenachrichtigungen zurück 

 

b) Sicherung der Wählerverzeichnisse und anderer Unterlagen 
 

c) Aufbewahrung der versiegelten Wahlpakete durch die Gemeinde, bis die 
Vernichtung der Wahlunterlagen zugelassen ist 

 

d) Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen sind unverzüglich zu ver-
nichten 

§ 73 Abs. 1, 3 BWO 
 
 
 

§ 89 Abs. 1 BWO 
 

§ 73 Abs. 2 BWO, 
§ 90 BWO 
 

§ 90 Abs. 1 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.5 Wahlvorsteher – Wahlvorstand 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Rechtzeitig a) Ernennung der Wahlvorsteher und ihrer Stellvertreter durch die Gemeinde 
 
 

b) Berufung der Beisitzer des Wahlvorstands (drei bis sieben) durch die Ge-
meinde 

 

c) Bestellung des Schriftführers und seines Stellvertreters aus den Beisitzern 
durch den Wahlvorsteher, sofern nicht bereits von der Gemeinde bestellt 

 

d) Unterrichtung des Wahlvorstands über seine Aufgaben durch die Ge-
meinde 

 

e) Der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Gemeinde-
behörde auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Am-
tes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten hingewiesen. 

 

f) Einberufung des Wahlvorstands zum Wahltag durch die Gemeinde oder in 
ihrem Auftrag durch den Wahlvorsteher, falls nicht schon bei der Ernen-
nung bzw. Berufung geschehen 

 

g) Unterrichtung aller Wahlvorstände des Wahlkreises durch den Kreiswahl-
leiter über die Ungültigkeit von Wahlscheinen 

§ 9 Abs. 1 BWG, 
§ 6 Abs. 1 BWO 
 

§ 9 Abs. 2 BWG, 
§ 6 Abs. 2 BWO 
 

§ 6 Abs. 4 BWO 
 
 

§ 6 Abs. 5 BWO 
 
 

§ 6 Abs. 3 BWO 
 
 
 
 

§ 6 Abs. 6 BWO 
 
 
 

§ 28 Abs. 8 BWO 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) Vor 8:00 Uhr: 
 

-   Der Wahlvorstand tritt rechtzeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahlraum 
zusammen 

 

-   Übergabe der Wahlunterlagen durch die Gemeinde an den Wahlvorste-
her 

 

b) 8:00 Uhr: 
 

Eröffnung der Wahlhandlung durch den Wahlvorsteher und Beginn der 
Stimmabgabe 

 

c) 18:00 Uhr: 
 

Beendigung der Wahlhandlung durch den Wahlvorsteher 
 
 

d) Nach 18:00 Uhr: 
 

-   Der Wahlvorstand ermittelt im Anschluss an die Wahlhandlung ohne Un-
terbrechung das Wahlergebnis im Wahlbezirk 

 

-   Der Wahlvorsteher gibt das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in § 67 
BWO genannten Angaben im Anschluss an die Feststellung durch den 
Wahlvorstand mündlich bekannt 

 

-   In Gemeinden mit mehreren Wahlbezirken (einschließlich Briefwahlvor-
ständen) melden die Wahlvorsteher das Wahlergebnis auf schnellstem 
Weg an die Gemeinde; in Gemeinden mit nur einen Wahlbezirk geht die 
Meldung (ggf. über das Landratsamt) direkt an den Kreiswahlleiter 

 

-   Unverzügliche Übergabe der Wahlniederschrift mit Anlagen durch den 
Wahlvorsteher an die Gemeinde 

 

-   Übergabe der Stimmzettel, der eingenommenen Wahlscheine, des Wäh-
lerverzeichnisses, der übrigen Wahlunterlagen und der Ausstattungsge-
genstände sowie der eingenommenen Wahlbenachrichtigungen durch 
die Wahlvorsteher an die Gemeinde; die Stimmzettel und Wahlscheine 
werden vom Wahlvorsteher vor der Übergabe je für sich verpackt und die 
Pakete versiegelt 

 
 

§ 6 Abs. 6 BWO 
 
 

§ 49 BWO 
 
 

 
 

§ 47 BWO, 
§ 53 BWO 
 

 
 

§ 47 BWO, 
§ 60 BWO 
 

 
 

§ 67 - 69 BWO 
 
 

§ 67 BWO, 
§ 70 BWO 
 
 

§ 71 Abs. 1, 2 BWO 
 
 
 
 

§ 72 Abs. 2 BWO 
 
 

§ 73 Abs. 1, 3 BWO 

   

Statistische Berichte – B71103 201351 –  
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in Bayern 
am 22. September 2013 -Terminkalender

       Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung



17 
 

Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.6 Briefwahlvorsteher – Briefwahlvorstand 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Rechtzeitig a) Ernennung der Briefwahlvorsteher und ihrer Stellvertreter durch die Ge-
meinde 

 
 

b) Berufung der Beisitzer des Briefwahlvorstands (drei bis sieben) durch die 
Gemeinde 

 
 

c) Der Kreiswahlleiter, die Verwaltungsbehörde des Kreises oder die mit der 
Briefwahl betraute Gemeinde macht Ort und Zeit des Zusammentritts des 
Briefwahlvorstands öffentlich bekannt, weist den Briefwahlvorsteher und 
seinen Stellvertreter auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und zur Verschwiegenheit über die bei ihrer amtli-
chen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin, unterrichtet den 
Briefwahlvorstand über seine Aufgaben und beruft ihn ein 

 

d) Unterrichtung aller Briefwahlvorstände des Wahlkreises durch den Kreis-
wahlleiter über die Ungültigkeit von Wahlscheinen 

§ 9 Abs. 1 BWG, 
§ 7 BWO i.V.m. 
§ 6 Abs. 1 BWO 
 

§ 9 Abs. 2 BWG, 
§ 7 Nr. 4 BWO i.V.m. 
§ 6 Abs. 2 BWO 
 

§ 7 Nr. 5 BWO 
 
 
 
 
 
 
 

§ 28 Abs. 8 BWO 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) Vor 18:00 Uhr: 
 

Zählen und Öffnen der Wahlbriefe sowie Prüfung der Wahlscheine; die den 
nicht ausgesonderten Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge 
werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen; die Wahlscheine werden ge-
sammelt 
 

b) 18:00 Uhr: 
 

Spätester Zeitpunkt für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe bei der 
Gemeinde 

 

c) Spätestens 18:00 Uhr: 
 

Vor Beginn der Auszählung Übergabe der Wahlunterlagen (die Wahlbriefe 
und das Verzeichnis über die für ungültig erklärten Wahlscheine) durch die 
Gemeinde an den Briefwahlvorsteher 
 

d) Nach 18:00 Uhr: 
 

- Das Briefwahlergebnis ist  im Anschluss an die Wahlhandlung ohne Un-
terbrechung vom Briefwahlvorstand zu ermitteln und festzustellen und 
anschließend vom Briefwahlvorsteher mündlich bekannt zugeben 

 

- Der Briefwahlvorsteher meldet das Wahlergebnis auf schnellstem Weg 
der für ihn zuständigen Gemeinde, der Verwaltungsbehörde des Kreises 
oder dem Kreiswahlleiter 

 

- Unverzügliche Übergabe der Wahlniederschrift mit Anlagen durch den 
Briefwahlvorsteher an die zuständige Gemeinde, an die Verwaltungsbe-
hörde des Kreises oder an den Kreiswahlleiter 

 

- Übergabe der Stimmzettel, der eingenommenen Wahlscheine, der Wahl-
unterlagen und Ausstattungsgegenstände durch den Briefwahlvorsteher 
an den Kreiswahlleiter bzw. die Stelle, die den Briefwahlvorstand einbe-
rufen hat; die Stimmzettel und Wahlscheine werden vom Briefwahlvor-
steher vor der Übergabe je für sich verpackt und die Pakete versiegelt 

 
 

§ 75 Abs. 1, 2 BWO 
 
 
 
 

 
 

§ 36 Abs. 1 BWG, 
§ 66 Abs. 1, 2 BWO 
 

 
 

§ 74 Abs. 3 BWO 
 
 
 

 
 

§ 75 Abs. 3 BWO, 
§ 75 Abs. 8 i.V.m.  
§ 70 BWO 
 

§ 75 Abs. 4 BWO 
 
 
 

§ 75 Abs. 6 BWO 
 
 
 

§ 75 Abs. 7, 8 BWO 
§ 73 BWO 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

1.7 Parteien – Wahlberechtigte 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

22.09.1995 Spätestes Geburtsdatum für das aktive und passive Wahlrecht § 12 Abs. 1 Nr. 1 BWG, 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 BWG 

   
   

Frühestens 28.03.2012 Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung § 21 Abs. 3 BWG 
   
   

Frühestens 28.06.2012 Wahl der Bewerber einer Partei durch eine Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung  

§ 21 Abs. 3 BWG 

   
   

Spätestens 22.06.2013 Wohnungsnahme oder Beginn des gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbe-
reich des BWG zur Erlangung des aktiven Wahlrechts 

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 BWG 

   
   

Spätestens 17.06.2013 
(97.) 

18.00 Uhr: 
 

Parteien, die im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, zeigen schriftlich beim Bundeswahlleiter an, 
dass sie sich an der Wahl beteiligen; neu: Der Anzeige sollen zusätzlich 
Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteienge-
setzes beigefügt werden 

§ 18 Abs. 2 BWG 

   
   

Rechtzeitig Die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, werden 
vom Bundeswahlleiter zu der Sitzung geladen, in der über ihre Anerkennung 
als Partei für die Wahl entschieden wird 

§ 33 Abs. 2 BWO 

   
   

Spätestens 05.07.2013 
(79.) 

Der Bundeswahlausschuss stellt verbindlich fest und der Bundeswahlleiter 
gibt anschließend öffentlich bekannt: 
 
- welche Parteien im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 

Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren 

 

- welche Vereinigungen, die spätestens am 97. Tag vor der Wahl ihre Beteili-
gung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind 
 

Neu: Verbesserter Rechtsschutz für Parteien und politische  
Vereinigungen: 
 

Gegen eine Feststellung nach § 18 Abs. 4 BWG, die sie an der Einreichung 
von Wahlvorschlägen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier 
Tagen nach Bekanntgabe Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhe-
ben. In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis 
zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ab-
lauf des neunundfünfzigsten Tages vor der Wahl (25.07.2013) wie eine wahl-
vorschlagsberechtigte Partei zu behandeln.

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 18 Abs. 4 BWG, 
§ 33 Abs. 3 BWO 
 
 
 
 

 
 
 

§ 18 Abs. 4a BWG 

   
   

Spätestens 15.07.2013 
(69.) 

18:00 Uhr: 
 

Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter, Landeslisten dem Landeswahl-
leiter bis zu diesem Termin schriftlich einzureichen 

 
 

§ 19 BWG 

   
   

26.07.2013 
(58.) 

Entscheidung der Kreiswahlausschüsse über die Zulassung der Kreiswahlvor-
schläge und der Landeswahlausschüsse über die Zulassung der Landeslisten 
in öffentlicher Sitzung und anschließende Bekanntgabe der Entscheidung; 
späteste Möglichkeit zur Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen 
und zur Beseitigung von Mängeln 

§ 23 BWG, 
§ 24 BWG, 
§ 25 Abs. 3 BWG, 
§ 26 Abs. 1 BWG, 
§ 27 Abs. 5 BWG, 
§ 28 Abs. 1 BWG, 
§ 36 BWO, 
§ 41 BWO 

   
   

Spätestens 29.07.2013 
(55.) 

Einlegung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung 
 

a) eines Kreiswahlvorschlags durch die Vertrauensperson des Kreiswahlvor-
schlags an den Landeswahlausschuss  

 

b) einer Landesliste durch die Vertrauensperson der Landesliste an den Bun-
deswahlausschuss 

 
 

§ 26 Abs. 2 BWG, 
§ 37 Abs. 1 BWO 
 

§ 28 Abs. 2 BWG, 
§ 42 Abs. 1 BWO 

   
   

Spätestens 01.08.2013 
(52.) 

a) Landeswahlausschuss entscheidet über die Beschwerde gegen die Zu-
rückweisung eines Kreiswahlvorschlags  

 

b) Bundeswahlausschuss entscheidet über die Beschwerde gegen die Zu-
rückweisung einer Landesliste 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 26 Abs. 2 BWG 
 

§ 10 Abs. 1 BWG, 
§ 28 Abs. 2 BWG 
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Noch: 1. Terminkalender zur Wahl des Deutschen Bundestages in Bayern am 22. September 2013 
 

Noch: 1.7 Parteien – Wahlberechtigte 
 

Termin 
----- 

(... Tag vor dem Wahltag) 
Gegenstand Rechtsgrundlagen 

   

Spätestens 05.08.2013 
(48.) 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen 
 

a) Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlleiter 
 

b) Landeslisten durch den Landeswahlleiter 

 
 

§ 26 Abs. 3 BWG 
 

§ 28 Abs. 3 BWG 
   
   

Spätestens 01.09.2013 
(21.) 

Anträge von Wahlberechtigten auf Eintragung in das Wählerverzeichnis kön-
nen bei der zuständigen Gemeindebehörde schriftlich bis zu diesem Tag ge-
stellt werden 

§ 18 Abs. 1 BWO 

   
   

02.09. bis 06.09.2013 
(20. bis 16.) 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und Einspruchsmöglichkeit gegen 
dessen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

§ 17 Abs. 1 BWG, 
§ 21 BWO, 
§ 22 Abs. 1 BWO 

   
   

20.09.2013 
(2.) 

18:00 Uhr: 
 

Bis zu diesem Termin können Wahlscheine beantragt werden 

 
 

§ 27 Abs. 4 BWO 
   
   

21.09.2013 
(1.) 

Bis 12:00 Uhr: 
 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann ein neuer Wahlschein erteilt werden, wenn der 
Wahlberechtigte glaubhaft versichert, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist 

 
 

§ 28 Abs. 10 BWO 

   
   

Spätestens 22.09.2013 Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit als Voraussetzung für das pas-
sive Wahlrecht 

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 BWG 

   
   

Wahltag 
22.09.2013 

a) 15:00 Uhr: 
 

Bis zu diesem Zeitpunkt können in den Fällen des § 25 Abs. 2 BWO oder 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung Wahlscheinanträge gestellt 
werden 
 

b) Nach 18:00 Uhr: 
 

Öffentliche Bekanntmachungen des vorläufigen Wahlergebnisses für das 
Wahlgebiet durch den Bundeswahlleiter, für Bayern durch den Landes-
wahlleiter und für die Wahlkreise durch die Kreiswahlleiter 

 
 

§ 27 Abs. 4 BWO 
 
 
 

 
 

§ 71 Abs. 6 BWO 

   
   

ca. 24.09.2013 Die Kreiswahlleiter benachrichtigen die gewählten Wahlkreisabgeordneten 
nach der mündlichen Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses und 
weisen sie darauf hin, dass sie nach der abschließenden Feststellung des Er-
gebnisses für das Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss die Mitglied-
schaft im Deutschen Bundestag mit Eröffnung der ersten Sitzung nach der 
Wahl erlangen und eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft gegenüber 
dem Landeswahlleiter erfolgen muss 

§ 41 BWG, 
§ 45 BWG, 
§ 76 Abs. 7 BWO 

   
   

ca.09.10.2013 Nach der mündlichen Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses durch 
den Bundeswahlleiter benachrichtigt der Landeswahlleiter die vom Bundes-
wahlausschuss für gewählt erklärten Landeslistenbewerber und weist sie da-
rauf hin, dass sie die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag mit Eröffnung 
der ersten Sitzung nach der Wahl erlangen und eine Ablehnung des Erwerbs 
der Mitgliedschaft gegenüber dem Landeswahlleiter erfolgen muss 

§ 42 Abs. 2 BWG, 
§ 45 BWG, 
§ 80 Abs. 1 BWO 

   
   

Nach der Sitzung des 
Bundeswahlausschusses 

Öffentliche Bekanntmachungen des endgültigen Wahlergebnisses für das 
Wahlgebiet durch den Bundeswahlleiter, für Bayern durch den Landeswahl-
leiter und für die 45 Wahlkreise durch die Kreiswahlleiter 

§ 79 Abs. 1 BWO 

   
   

Spätestens 22.10.2013 Erste Sitzung des neu gewählten Bundestages spätestens am 30. Tag nach 
der Wahl 

Art. 39 Abs. 2 GG 

   
   

Spätestens zwei Monate 
nach dem Wahltag 

Einspruch gegen die Wahl kann jeder Wahlberechtigte, jede Gruppe von 
Wahlberechtigten und in amtlicher Eigenschaft jeder Landeswahlleiter, der 
Bundeswahlleiter und der Bundestagspräsident schriftlich beim Bundestag 
einlegen, vor allem bei Verletzung der Vorschriften des Bundeswahlgesetzes 
oder der Bundeswahlordnung 

§ 81 Abs. 1 BWO, 
§ 2 WPrüfG 
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2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

213 Altötting 
 
Landkreise Altötting, Mühldorf a.Inn 

 

214 Erding-Ebersberg 
 
Landkreise Ebersberg, Erding 

 

215 Freising 

 
Landkreise Freising, Pfaffenhofen a.d.Ilm, 
 
vom Landkreis Dachau 

die Gemeinde 
Petershausen 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 216) 
 
vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

die Gemeinde 
Aresing 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 217) 
 

216 Fürstenfeldbruck 

 
Landkreis Fürstenfeldbruck, 
 
vom Landkreis Dachau 

die Gemeinden 
Altomünster, M, Bergkirchen, Dachau, GKSt, Erdweg, Haimhausen, Hebertshausen, 
Hilgertshausen-Tandern, Karlsfeld, Markt Indersdorf, M, Röhrmoos, Schwabhausen, 
Vierkirchen, Weichs 

die Verwaltungsgemeinschaft 
Odelzhausen (= Odelzhausen, Pfaffenhofen a.d.Glonn, Sulzemoos) 

(übrige Gemeinde siehe Wahlkreis 215) 
 

217 Ingolstadt 

 
Kreisfreie Stadt Ingolstadt, 
 
Landkreis Eichstätt, 
 
vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

die Gemeinden 
Burgheim, M, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos,  
Neuburg a.d.Donau, GKSt, Oberhausen, Rennertshofen, M, Schrobenhausen, St,  
Weichering 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Neuburg a.d.Donau (= Bergheim, Rohrenfels), 
Schrobenhausen (= Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmosen, Waidhofen) 

(übrige Gemeinde siehe Wahlkreis 215) 
 

218 München-Nord 

 
Von der kreisfreien Stadt München 

die Stadtbezirke 3, 4, 10 bis 12, 24 
(übrige Stadtbezirke siehe Wahlkreise 219, 220, 221) 
 

219 München-Ost 

 
Von der kreisfreien Stadt München 

die Stadtbezirke 1, 5, 13 bis 16 
(übrige Stadtbezirke siehe Wahlkreise 218, 220, 221) 
 

220 München-Süd 

 
Von der kreisfreien Stadt München 

die Stadtbezirke 6, 7, 17 bis 20 
(übrige Stadtbezirke siehe Wahlkreise 218, 219, 221) 
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Noch: 2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

221 München-West/Mitte 

 
Von der kreisfreien Stadt München 
die Stadtbezirke 2, 8, 9, 21 bis 23, 25 
(übrige Stadtbezirke siehe Wahlkreise 218, 219, 220) 
 

222 München-Land 

 
Landkreis München, 
 
vom Landkreis Starnberg 

die Gemeinde 
Gauting 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 224) 
 

223 Rosenheim 

 
Kreisfreie Stadt Rosenheim, 
 
Landkreis Rosenheim 
 

224 Starnberg 

 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, 
 
vom Landkreis Starnberg 

die Gemeinden 
Andechs, Berg, Feldafing, Gilching, Herrsching a.Ammersee, Inning a.Ammersee,  

    Krailling, Pöcking, Seefeld, Starnberg, St, Tutzing, Weßling, Wörthsee 
(übrige Gemeinde siehe Wahlkreis 222) 

 

225 Traunstein 
 
Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein 

 

226 Weilheim 
 
Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau 
 

227 Deggendorf 
 
Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau 
 

228 Landshut 

 
Kreisfreie Stadt Landshut, 
 
Landkreise Kelheim, Landshut 
 

229 Passau 

 
Kreisfreie Stadt Passau, 
 
Landkreis Passau 
 

230 Rottal-Inn 
 
Landkreise Dingolfing-Landau, Rottal-Inn 
 

231 Straubing 

 
Kreisfreie Stadt Straubing, 
 
Landkreise Regen, Straubing-Bogen 
 

232 Amberg 

 
Kreisfreie Stadt Amberg, 
 
Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf. 
 

233 Regensburg 

 
Kreisfreie Stadt Regensburg, 
 
Landkreis Regensburg 
 

234 Schwandorf 
 
Landkreise Cham, Schwandorf 
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Noch: 2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

235 Weiden 

 
Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf., 
 
Landkreise Neustadt a.d.Waldnaab, Tirschenreuth 
 

236 Bamberg 

 
Kreisfreie Stadt Bamberg, 
 
vom Landkreis Bamberg 

die Gemeinden 
Altendorf, Buttenheim, M, Frensdorf, Hallstadt, St, Hirschaid, M, Pettstadt,  

    Pommersfelden, Schlüsselfeld, St, Stegaurach, Strullendorf, Walsdorf 
die Verwaltungsgemeinschaften 

Burgebrach (= Burgebrach, M, Schönbrunn i.Steigerwald), 
Ebrach (= Burgwindheim, M, Ebrach, M), 
Lisberg (= Lisberg, Priesendorf) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 240) 
 
vom Landkreis Forchheim 

die Gemeinden 
Eggolsheim, M, Forchheim, GKSt, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Igensdorf, M, 
Langensendelbach, Neunkirchen a.Brand, M 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Dormitz (= Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach), 
Effeltrich (= Effeltrich, Poxdorf), 
Gosberg (= Kunreuth, Pinzberg, Wiesenthau), 
Kirchehrenbach (= Kirchehrenbach, Leutenbach, Weilersbach) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 237) 
 

237 Bayreuth 

 
Kreisfreie Stadt Bayreuth, 
 
Landkreis Bayreuth 
 
vom Landkreis Forchheim 

die Gemeinden 
Egloffstein, M, Gößweinstein, M, Obertrubach, Pretzfeld, M, Wiesenttal, M 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Ebermannstadt (= Ebermannstadt, St, Unterleinleiter), 
Gräfenberg (= Gräfenberg, St, Hiltpoltstein, M, Weißenohe) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 236) 
 

238 Coburg 

 
Kreisfreie Stadt Coburg, 
 
Landkreise Coburg, Kronach 
 

239 Hof 

 
Kreisfreie Stadt Hof, 
 
Landkreise Hof, Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

 

240 Kulmbach 

 
Landkreise Kulmbach, Lichtenfels, 
 
vom Landkreis Bamberg 

die Gemeinden 
Bischberg, Breitengüßbach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., M, Kemmern,  

    Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, M, Scheßlitz, St, Viereth-Trunstadt, 
Zapfendorf, M 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Baunach (= Baunach, St, Gerach, Lauter, Reckendorf), 
Steinfeld (= Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 236) 
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Noch: 2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

241 Ansbach 

 
Kreisfreie Stadt Ansbach, 
 
Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen 
 

242 Erlangen 

 
Kreisfreie Stadt Erlangen, 
 
Landkreis Erlangen-Höchstadt 
 

243 Fürth 

 
Kreisfreie Stadt Fürth, 
 
Landkreise Fürth, Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
 

244 Nürnberg-Nord 

 
Von der kreisfreien Stadt Nürnberg 

die Bezirke 1 bis 13, 22 bis 30, 64, 65, 70 bis 87, 90 bis 95 
(übrige Bezirke siehe Wahlkreis 245) 
 

245 Nürnberg-Süd 

 
Kreisfreie Stadt Schwabach, 
 
von der kreisfreien Stadt Nürnberg 

die Bezirke 14 bis 21, 31 bis 55, 60 bis 63, 96, 97 
(übrige Bezirke siehe Wahlkreis 244) 
 

246 Roth 
 
Landkreise Nürnberger Land, Roth 
 

247 Aschaffenburg 

 
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg, 
 
Landkreis Aschaffenburg 
 

248 Bad Kissingen 
 
Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld 
 

249 Main-Spessart 
 
Landkreise Main-Spessart, Miltenberg 
 

250 Schweinfurt 

 
Kreisfreie Stadt Schweinfurt, 
 
Landkreise Kitzingen, Schweinfurt 
 

251 Würzburg 

 
Kreisfreie Stadt Würzburg, 
 
Landkreis Würzburg 
 

252 Augsburg-Stadt 

 
Kreisfreie Stadt Augsburg, 
 
vom Landkreis Augsburg 

die Gemeinde 
Königsbrunn, St 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 253) 
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Noch: 2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

253 Augsburg-Land 

 
Vom Landkreis Aichach-Friedberg 

die Gemeinden 
Affing, Aichach, St, Friedberg, St, Hollenbach, Kissing, Merching, Rehling, Ried 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Dasing (= Adelzhausen, Dasing, Eurasburg, Obergriesbach, Sielenbach), 
Mering (= Mering, M, Schmiechen, Steindorf) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 254) 
 
vom Landkreis Augsburg 

die Gemeinden 
Adelsried, Altenmünster, Aystetten, Biberbach, M, Bobingen, St, Diedorf, M,  

    Dinkelscherben, M, Fischach, M, Gablingen, Gersthofen, St, Graben, Horgau,  
    Kutzenhausen, Langweid a.Lech, Meitingen, M, Neusäß, St, Schwabmünchen, St, 

Stadtbergen, M, Thierhaupten, M, Wehringen, Zusmarshausen, M 
die Verwaltungsgemeinschaften 

Gessertshausen (= Gessertshausen, Ustersbach), 
Großaitingen (= Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen), 
Langerringen (= Hiltenfingen, Langerringen), 
Lechfeld (= Klosterlechfeld, Untermeitingen), 
Nordendorf (= Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf), 
Stauden (= Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten,  

    Walkertshofen), 
Welden (= Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden, M) 

(übrige Gemeinde siehe Wahlkreis 252) 
 

254 Donau-Ries 

 
Landkreise Dillingen a.d.Donau, Donau-Ries, 
 
vom Landkreis Aichach-Friedberg 

die Gemeinde 
Inchenhofen, M 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Aindling (= Aindling, M, Petersdorf, Todtenweis), 
Kühbach (= Kühbach, M, Schiltberg), 
Pöttmes (= Baar (Schwaben), Pöttmes, M) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 253) 
 

255 Neu-Ulm 

 
Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, 
 
vom Landkreis Unterallgäu 

die Verwaltungsgemeinschaften 
Babenhausen (= Babenhausen, M, Egg a.d.Günz, Kettershausen, Kirchhaslach,  
Oberschönegg, Winterrieden), 
Boos (= Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß), 
Erkheim (= Erkheim, M, Kammlach, Lauben, Westerheim), 
Pfaffenhausen (= Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen, M, Salgen) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 257) 
 

256 Oberallgäu 

 
Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu), 
 
Landkreise Lindau (Bodensee), Oberallgäu 
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Noch: 2. Wahlkreiseinteilung Bayerns zur Bundestagswahl 2013 
 

Wahlkreis 
Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name 

257 Ostallgäu 

 
Kreisfreie Städte Kaufbeuren, Memmingen, 
 
Landkreis Ostallgäu, 
 
vom Landkreis Unterallgäu 

die Gemeinden 
Bad Wörishofen, St, Buxheim, Ettringen, Markt Rettenbach, M, Markt Wald, M,  

    Mindelheim, St, Sontheim, Tussenhausen, M und das gemeindefreie Gebiet  
    Ungerhauser Wald 
die Verwaltungsgemeinschaften 

Bad Grönenbach (= Bad Grönenbach, M, Wolfertschwenden, Woringen), 
Dirlewang (= Apfeltrach, Dirlewang, M, Stetten, Unteregg), 
Illerwinkel (= Kronburg, Lautrach, Legau, M), 
Kirchheim i.Schw. (= Eppishausen, Kirchheim i.Schw., M), 
Memmingerberg (= Benningen, Holzgünz, Lachen, Memmingerberg, Trunkelsberg,  

    Ungerhausen), 
Ottobeuren (= Böhen, Hawangen, Ottobeuren, M), 
Türkheim (= Amberg, Rammingen, Türkheim, M, Wiedergeltingen) 

(übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 255) 
 

 

Statistische Berichte – B71103 201351 –  
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in Bayern 
am 22. September 2013 -Terminkalender

       Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung



Wahlkreise Bayerns zur Bundestagswahl 2013

Abb. 1

Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in Bayern am 22. September 2013 | Terminkalender
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Veröffentlichungen zur Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in Bayern 2013

Bestellnummer Titel Erscheinungstermin

B71003 Vergleichszahlen, Abgeordnete März 2013

B71103 Terminkalender Mai 2013

B71113 Wahlleiter März 2013

B71203 Wahlvorschläge, Bewerber ca. August 2013

B71303 Vorläufiges Ergebnis Montag nach dem Wahltag

B71413 Endgültiges Ergebnis ca. 3 Wochen nach dem Wahltag

B71423 Endgültiges Ergebnis ca. April 2014

B71433 Bundestagswahlen in Bayern 1949 bis 2013 ca. Dezember 2013

B71443 Endgültiges Ergebnis ca. Mai 2014

B71503 Repräsentative Wahlstatistik ca. Januar 2014

Regionalergebnisse

Text, Tabellen, Schaubilder

Wahlen in Bayern seit 1946

Bestellnummer Titel Erscheinungsform

B70012 Ergebnisse der Landtags-, Bundestags- und Druckausgabe sowie PDF-Datei

B7001A Datei-Ausgabe

Europawahlen

Ergebnisse der Landtags-, Bundestags- und
Europawahlen

Je Regionaleinheit (G, K, R, Bayern)

Je Regionaleinheit (G, K, R, Bayern)

Umfangreiche Informationen zu Wahlen in Bayern im Internet unter

www.wahlen.bayern.de

Diesen Code einfach mit der entsprechenden App scannen, um zum angegebenen Link zu gelangen.
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